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BILANZ
zum

31. Dezember 2019

Kurverwaltung Bad Mergentheim GmbH

Bad Mergentheim

AKTIVSEITE PASSIVSEITE

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen

I. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände

Konzessionen, Schutzrechte, Lizenzen 81.774,35 60.875,35

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und Bauten 4.764.829,23 4.990.226,23

2. technische Anlagen und Maschinen 120.696,00 114.809,00

3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 665.453,28 565.097,28

4. geleistete Anzahlungen 955.496,47 55.755,09

6.506.474,98 5.725.887,60

III. Finanzanlagen

1. sonstige Ausleihungen 68.206,17 45.454,05

2. Genossenschaftsanteile 3.943,67 3.910,32

72.149,84 49.364,37

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 22.619,85 23.153,01

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 349.004,06 291.223,04

2. Forderungen gegen Gesellschafter 32.255,60 24.197,06

3. sonstige Vermögensgegenstände 162.791,94 29.823,87

544.051,60 345.243,97

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 4.920.147,28 4.493.082,12

C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 20.153,59 24.555,31

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 9.270.000,00 9.270.000,00

II. Kapitalrücklage 2.319.742,74 2.336.287,69

III. Bilanzverlust 6.943.907,37- 7.610.713,04-

4.645.835,37 3.995.574,65

B. Sonderposten Investitionszuschüsse 2.895.119,64 2.377.103,40

C. Rückstellungen

sonstige Rückstellungen 299.123,47 173.858,08

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2.695.233,95 2.859.108,21

2. erhaltene Anzahlungen 11.751,00 2.561,90

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 534.712,74 233.972,11

4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 954.659,20 953.515,79

5. sonstige Verbindlichkeiten 127.681,12 121.032,59

4.324.038,01 4.170.190,60

E. Rechnungsabgrenzungsposten 3.255,00 5.435,00

12.167.371,49 10.722.161,73 12.167.371,49 10.722.161,73
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

Kurverwaltung Bad Mergentheim GmbH

Bad Mergentheim
_______________________

Ge Vorjahr
EUR EUR EUR

1. Um
a) 1.578.719,13 1.539.192,34
b) 1.577.793,67 1.501.855,02

3.156.512,80 3.041.047,36

2. andere aktivierte Eigenleistungen 4.062,28 6.950,58

3. sonstige betrieb 66.279,22 72.037,77

3.226.854,30 3.120.035,71

4. Materialaufwand
a) , Hilfs- und Betriebsstoffe 168.171,64 149.286,95
b) 824.271,04 737.400,11

992.442,68 886.687,06

5. Personalaufwand
a) 2.091.217,25 2.066.307,50
b)

641.510,21 625.159,91

2.732.727,46 2.691.467,41

6. Abschreibungen
auf immaterie nde des An-

365.929,22 352.066,94

7. sonstige betriebliche Aufwendungen 889.363,84 950.787,78

8. iligungen 43,00 43,00

9. sonstige Zinsen 7.400,58 8.974,46

10. Zinsen liche Aufwendungen 37.085,78 106.995,88

11. Ergebnis nach Steuern 1.783.251,10- 1.858.951,90-

12. sonstige Steuern 106.488,18 104.107,75

13. Jahresfehlbetrag 1.889.739,28 1.963.059,65

14. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 7.390.455,78 8.190.023,03

15.
2.336.287,69 2.542.369,64

16. Bilanzverlust 6.943.907,37 7.610.713,04
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Kurverwaltung Bad Mergentheim GmbH, Bad Mergentheim

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Kurverwaltung Bad Mergentheim GmbH, Bad 

Mergentheim, – be stehend aus der Bilanz zum 31.12.2019 und der Ge winn- und Ver lust-

rechnung für das Geschäfts jahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 sowie dem An hang,

ein schließ lich der Darstel lung der Bi lanzierungs- und Be wertungs me thoden – ge prüft. Dar-

über hin aus ha ben wir den Lagebe richt der Kurverwaltung Bad Mergentheim GmbH, Bad

Mer gentheim, für das Ge schäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut-

schen, für Ka pital gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und ver mittelt

unter Beach tung der deut schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-

sächlichen Verhältnissen entspre chendes Bild der Vermögens- und Fi nanzlage der Ge-

sellschaft zum 31.12.2019 sowie ihrer Ertragslage für das Ge schäfts jahr vom

01.01.2019 bis zum 31.12.2019 und

vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der

Gesell schaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit

dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein wen dun-

gen ge gen die Ordnungs mäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts ge führt

hat.
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Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Über einstim-

mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts prüfer (IDW) fest ge-

stellten deutschen Grundsät ze ordnungsmäßiger Abschluss prüfung durchgeführt. Un sere

Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung

des Abschlussprüfers für die Prü fung des Jahresab schlus ses und des Lageberichts“ unse-

res Bestätigungsver merks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unab-

hän gig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtli chen und berufsrechtli chen

Vor schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs pflichten in Überein stim mung mit

diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-

nachweise ausrei chend und geeignet sind, um als Grund lage für un sere Prüfungsurteile zum

Jahresab schluss und zum Lagebericht zu die nen.

Wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-

menstä tigkeit

Wir verweisen auf die Angabe im Anhang sowie die Angaben im Rahmen der Risi kobe rich-

terstattung des Lageberichts, in denen die gesetzlichen Vertreter be schreiben, dass die Ge-

sellschaft fortlaufend auf Eigenkapitalzuführungen der Gesellschafter angewiesen ist, um ih-

ren Geschäftsbetrieb zu finanzieren. Sollten die Zahlungen ausbleiben oder sich vermindern,

kann dies die Entwicklung des Unternehmens beeinträchtigen oder sei nen Bestand gefähr-

den. Besondere Unsicherheiten hinsichtlich der Ertragsentwicklung wer den durch die pande-

mische Entwicklung des neuartigen Corona-Virus erwartet. Wie diese Aus füh run gen darle-

gen, deu ten die se Er eig nisse und Ge ge benhei ten auf das Be stehen einer we sentli chen Unsi-

cher heit hin, die be deutsa me Zwei fel an der Fähigkeit der Gesell schaft zur Fortfüh rung der

Unter neh mens tätigkeit auf werfen kann und die ein be stands gefähr den des oder entwick-

lungsbeeinträchtigendes Ri siko im Sin ne des § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB dar stellt. 

Unsere Prüfungsurteile sind bezüglich dieses Sachverhalts nicht modifiziert.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Verwaltungsrats für den Jahres ab-

schluss und den La ge bericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab schlusses, der

den deut schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtli chen Vorschriften in allen

wesentlichen Belan gen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der

deutschen Grundsätze ord nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli chen Verhältnissen

entsprechendes Bild der Vermö gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
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Ferner sind die gesetzli chen Vertreter verantwort lich für die inter nen Kontrollen, die sie in

Übereinstim mung mit den deutschen Grundsätzen ordnungs mäßiger Buchführung als not-

wendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahres abschlusses zu er mögli chen, der

frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab sichtigten – fal schen Dar stellun gen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant-

wortlich, die Fä higkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmens tätigkeit zu be ur-

teilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der

Fortführung der Unternehmenstätig keit, so fern einschlä gig, anzugeben. Darüber hin aus sind

sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rech nungslegungsgrundsatzes der Fort füh-

rung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtli che

Gegebenheiten entge genstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-

richts, der ins ge samt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in

allen wesentlichen Be langen mit dem Jahresabschluss in Ein klang steht, den deut schen ge-

setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

zutreffend darstellt. Ferner sind die ge setzli chen Ver treter verantwortlich für die Vorkehrun-

gen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet ha ben, um die Aufstellung

eines Lagebe richts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deut schen ge setzlichen

Vor schriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nach weise für die Aus sagen

im Lagebericht erbringen zu können.

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungsle gungs prozes ses

der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe richts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des

La geberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jah resab-

schluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsich tigten – fal schen

Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutref fendes Bild von der Lage der

Gesellschaft vermittelt sowie in allen we sentlichen Belangen mit dem Jahres abschluss sowie

mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnis sen in Einklang steht, den deutschen ge-

setzlichen Vorschriften ent spricht und die Chancen und Risiken der zu künftigen Entwicklung

zutreffend dar stellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der un sere Prüfungsurteile

zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie da für, dass ei-

ne in Über einstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt schafts-

prüfer (IDW) festgestell ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßi ger Abschluss prüfung

durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal sche Darstel lung stets aufdeckt. 

Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtig keiten resul tieren und wer den

als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie ein zeln

oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lagebe richts ge trof-

fenen wirtschaftlichen Ent scheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kriti sche

Grundhaltung.

Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbe ab-

sichtig ter – fal scher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, pla nen und

führen Prüfungshand lungen als Reaktion auf diese Risiken durch so wie er langen Prü-

fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unse re Prü-

fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche fal sche Dar stel lungen nicht aufge-

deckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Un richtigkeiten, da Ver stöße be trüge ri-

sches Zusammenwirken, Fälschungen, beab sichtigte Unvollstän digkeiten, irre führende

Darstellungen bzw. das Außerkraftset zen interner Kontrollen beinhalten können.

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses re levan-

ten inter nen Kon trollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relev anten Vor-

kehrun gen und Maßnah men, um Prüfungshandlungen zu planen, die un ter den gegebe-

nen Um ständen angemessen sind, je doch nicht mit dem Ziel, ein Prü fungsurteil zur

Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewand ten

Rech nungsle gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzli chen Ver-

tretern dargestellten ge schätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetz li chen Ver-

tretern ange wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter neh-

menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnach weise, ob ei ne we-

sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegeben hei ten besteht, 
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die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortfüh rung der Unterneh-

menstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kom men, dass eine wesentli-

che Unsicherheit besteht, sind wir verpflich tet, im Be stäti gungsvermerk auf die dazuge-

hö rigen Angaben im Jahresabschluss und im La gebe richt aufmerksam zu machen oder,

falls diese Angaben un ange messen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren.

Wir ziehen unsere Schlussfolgerun gen auf der Grundlage der bis zum Datum unse res

Bestäti gungs vermerks erlangten Prü fungsnachweise. Zu künftige Ereignisse oder Ge ge-

benhei ten kön nen jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unter neh menstä tigkeit

nicht mehr fort füh ren kann.

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab schlusses

ein schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrun de liegenden Ge-

schäftsvorfälle und Er eignisse so darstellt, dass der Jahresab schluss unter Beach tung

der deutschen Grundsätze ordnungsmä ßiger Buch füh rung ein den tatsächlichen Verhält-

nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi nanz- und Er tragsla ge der Gesell schaft

vermittelt.

beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Ge setze-

sentspre chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft

führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestell ten zu-

kunfts orien tierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeig neter

Prüfungsnachweise voll ziehen wir dabei insbesondere die den zu kunftsorien tierten An-

gaben von den gesetzlichen Ver tretern zu grunde gelegten bedeutsamen Annahmen

nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu kunfts orien tierten Angaben aus

diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungs urteil zu den zu kunftsorien tierten An ga-

ben sowie zu den zugrundeliegenden An nahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein er-

hebli ches unver meidbares Risiko, dass künftige Ereignis se wesentlich von den zukunfts-

orientier ten Angaben abwei chen.
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den ge planten

Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest stellungen, ein-

schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prü fung

feststellen.

Würzburg, den 18. Juni 2020

PKF Issing Faulhaber Wozar Altenbeck Treuhand Verwaltungs GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Jochen Reichert  Dr. Klaus Faulhaber
  Wirtschaftsprüfer     Wirtschaftsprüfer

Hinweis:

Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 in ei ner von der von uns be stätigten Fas-

sung abweichenden Form be darf es zu vor unserer er neuten Stel lungnah me, sofern hierbei unser Be stäti gungs ver merk zitiert oder

auf unsere Prü fung hin gewiesen wird; wir weisen insbesondere auf § 328 HGB hin.
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